
02.03.2009 

 

Die Landestierärztekammer Hessen informiert: Schächten / Handaufzucht von Papageien 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

zum Thema Schächten finden Sie weiter unten die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts 

Gießen vom 25. Februar zu einem aktuellen Urteil.  

 

Im Anhang finden Sie die Pressemitteilung der Landestierschutzbeauftragten zur 

tierschutzrelevanten Handaufzucht von Papageien vom 2. März. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre LTK Hessen  

 

 

Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Gießen vom 25.02.2009  

 

Verwaltungsgericht erlaubt Schächten unter Auflagen  

 

Mit Beschluss vom heutigen Tag hat die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts Gießen dem 

Eilantrag eines muslimischen Metzgers aus Aßlar unter Auflagen stattgegeben, der bis zu einer 

Genehmigung durch den Lahn-Dill-Kreis erreichen wollte, dass der Lahn-Dill-Kreis das 

betäubungslose Schlachten (Schächten) von Rindern und Schafen dulden muss. 

 

Anlass und Streitgegenstand des Eilverfahrens war der Antrag des Metzgers aus dem Dezember 

2008, ihm im Rahmen der baurechtlichen Vorgaben für das betäubungslose Schlachten von 2 

Rindern und 30 Schafen pro Woche eine Ausnahmegenehmigung nach § 4a Abs. 2 Nr. 2 TierSchG 

zu erteilen. Dies setzt, so führt die Kammer in ihrem Beschluss aus, nach der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts  sowie des Bundesverwaltungsgerichts voraus, 

dass die Ausnahmegenehmigung zur Versorgung der Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft 

benötigt wird und der Antragsteller substantiiert und nachvollziehbar darlegt, dass nach der 

gemeinsamen Glaubensüberzeugung seiner Kunden der Verzehr des Fleisches von Tieren 

zwingend eine betäubungslose Schlachtung voraussetzt und/oder die berufliche Tätigkeit des 

antragstellenden Schlachters zudem durch die Zielsetzung gekennzeichnet ist, seine Kunden 

entsprechend der gemeinsamen Glaubensüberzeugung mit dem Fleisch (betäubungslos) 

geschächteter Tiere zu versorgen. Diese Voraussetzungen sah die Kammer jedenfalls für die 

beantragte Schlachtzahl von 2 Rindern und 30 Schafen als erfüllt an. Der Antragsteller habe durch 

eine ausreichende Anzahl von Erklärungen von Endabnehmern den Bedarf für Schächtungen im 

beantragten Umfang geltend gemacht. Ob der Antragsteller auch einen darüber hinausgehenden 

Bedarf glaubhaft gemacht hat, konnte die Kammer offen lassen.  

 

Das Gericht hat in seiner einstweiligen Anordnung dem Antragsteller jedoch Verhaltensregeln 

aufgegeben, die entsprechend der Intention des Tierschutzgesetzes, von dessen Regelungen hier 

eine Ausnahme begehrt werde, dafür Sorge tragen sollen, dass den Tieren beim Transport, beim 

Ruhigstellen und beim Schächtvorgang alle vermeidbaren Schmerzen und Leiden erspart werden. 

Außerdem ordnete das Gericht an, dass beim betäubungslosen Schlachten ständig ein 

Amtsveterinär zur Überwachung des ordnungsgemäßen Schächtvorgangs  anwesend sein muss, da 

der Antragsteller u.a. in der Vergangenheit die genehmigten Schlachtzahlen nicht eingehalten habe. 

Auch darf eine Abgabe nur an Endverbraucher erfolgen, da die Abgabe an Moscheevereine oder 

Geschäfte nicht nachvollziehen lasse, an wen das Fleisch letztlich weiterverkauft werde.  



 

Gegen die Entscheidung (10 L 80/09.GI) steht den Beteiligten die Beschwerde an den Hessischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. 

 

Info-Service der Landestierärztekammer Hessen 

E-Mail: ltk-hessen@t-online.de 

Internet: www.ltk-hessen.de 

Wenn Sie den E-Mail-Info-Service nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie eine Nachricht an:  

ltk-hessen@t-online.de 

Die Meldungen dieses Info-Service finden Sie auch unter: 

http://www.ltk-hessen.de/info_service/abo_archiv.htm 

 


